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Karl Friedrich von GOTTES

Gnaden , Grosherzog zu Baden ,
Herzog zu Zaͤhringen ꝛc. Ober und Erbherr

zu Fuͤrſtenberg , Baar und Stuͤhlingen ,

ſammt Heiligenberg , Hauſen , Moͤskirch, Ho⸗

benhoͤpöen, Wildenſtein und Waldsberg ; zu

Leiningen , Mosbach , ſammt Miltenberg ,

Amorbach , Duͤren , Biſchofsheim , Hart⸗

heim und Lauda ; zu Klettgau , zu Then⸗

gen , zu Krautheim , zu Werthheim ; zu Nei⸗

denau und Billigheim , auch zu Hagnau ꝛc.

Als Wir unterm öten Maͤrz 1803 . die

Vereinigung der vormals beſonders beſtande⸗
nen Baden Durlachiſchen und Baden Badi⸗
ſchen BrandverſicherungsGeſellſchaften an⸗

ordneten , haben Wir bald darauf , unterm

7ten Sept . 1803 . , eine neue Brandoerſi⸗
cherungsOrdnung fuͤr Unſere geſammte da⸗
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malige Lande ergehen laſſen , in welcher Wir

den Eintritt einzelner Orte in die allgemei⸗

ne Geſellſchaft , auf die bereitwillige Erklaͤ⸗

rung des mehrern Thbeils der HaͤuſſerEigen⸗
thuͤmer eines Orts dermaſen angeordnet ha⸗

ben , daß alsdann auch der andere nicht ein⸗

willigende Theil , der Mehrheit der Stim⸗

men der HaußEigenthuͤmer zu folgen , ſchul —

dig erkannt worden ; So lang aber die Mehr⸗

beit der HaußBeſizer in einer Gemarkung

ſich nicht freiwillig dazu verſtehen wollte ,

durfte die Aufnahme in die BrandVerſiche⸗
rungsGeſellſchaft nicht erzwungen , dagegen

konnten aber auch einzelne Gebaͤude , einer

in der Societaͤt noch nicht befindlichen Ge⸗

markung , derſelben nicht einverleibt werden .

Wir haben ſeit dieſer Zeit mit beſonderm

Wohlgefallen wahrgenommen , daß gleich

damals und bisher der bei weitem groͤſte

Theil Unſerer neuen Lande die groſe Nuͤz⸗

lichkeit und Wohlthaͤtigkeit einer ſolchen Ge⸗

ſellſchaft anerkannt , und ſich zum freiwilli⸗

gen Eintritt verſtanden habe , ſo daß die



aͤltere Geſellſchaft um das Dreifache ver⸗

mebhrt worden , wodurch die Verguͤtungsdaſt
der jaͤhrlichen Brandſchaͤden immer leichter
ausfaͤllt , je groͤſer die Summe der Contri —

buenten iſt , welche dazu beitragen . Was

die wenige nicht beigetretene Orte anbelangt ,
ſo beruht ihre Weigerung in der mangelhaf⸗
ten und unvollſtaͤndigen Kenntniß von der

Geſellſchafts Verfaſſung , der Wir nunmehr
um ſo weniger ihres eigenen Nuzens halber
noch laͤnger nachſehen koͤnnen, als Uns un —

terthaͤnigſt vorgetragen worden , daß in de —

nen Uns ſeit dieſer Zeit abermals zugefalle⸗
nen Eigenthums und OberhoheitsLanden ,
und zwar namentlich im Breisgau , Fuͤr⸗
ſtenbergiſchen , Leiningiſchen und Loͤwenſtein⸗

Wertheimiſchen aͤhnliche und im Weſentlichen
groͤſten Theils auf gleichen Grundſaͤzen be⸗

ruhende Geſellſchaften exiſtiren , von welchen
die Breisgauiſche einſtimmig den Wunſch
zum Beitritt in die vorber Badiſche geaͤuſ—
ſert hat .

Da Wir nun bei der allgemein anerkann⸗



ten Nuͤzlichkeit einer ſolchen Brandverſiche⸗

rungseſellſchaft , neuerlich die weitere un⸗

angenehme Erfahrung gemacht haben , daß

aus jenen Ortſchaften , welche in keiner ſol⸗

chen Geſellſchaft ſtehen , Perſonen , die durch

Brand verungluͤkt , mittelſt BrandBriefe
bei andern Unſern Unterthanen freiwillige

Geld Beitraͤge nachſuchen , wovon dieſe je —

doch , nach Unſern fruͤhern Verordnungen ,

befreiet ſeyn ſollen und muͤſſen; und da Wir

ferner in Betrachtung gezogen haben , daß

ſolche Perſonen , deren Vermoͤgen einzig und

allein in einem Hauß beſteht , bei deſſen Ab⸗

brennung , wann ſie in keiner Brandverſi —

cherungsGeſellſchaft ſind , ganz vermoͤgens⸗

los werden , und da endlich bei den jetzigen

ohnebin geldklemmen Zeiten manche Perſo —

nen , welche Capitalien aufnehmen wollen ,

ſolche deßhalb nicht erhalten , weil ein , in

keiner Brandverſicherungseſellſchaft befind⸗

liches Hauß keine reelle genuͤgende Sicherheit

und Hypothek darbietet ; ſo ordnen , wollen

ndu befehlen Wir anmit , daß vom 1 Ja⸗
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nuar 1808 . an , alle Unſere Eigenthums

und OberHoheits Lande in eine einzige allge⸗

meine BrandVerſicherungsGeſellſchaft , ( de⸗

ren Leitung und Geſchaͤfts Beſorgung Wir

Unſerer Staats Anſtalten Direction uͤbertragen )

dermaſen aufgenommen werden ſollen , daß

alle Haͤuſſer Beſizer , jene allein ausgenom⸗

men , welche ſich zur Aufname nicht qua⸗

lificiren , derſelben beizutreten anmit fuͤr

ſchuldig erklaͤrt werden . Wir heben und

loͤſen alſo alle bisher einzeln beſtandene Ge⸗

ſellſchaften , jedoch unter der Bedingung ,

auf , daß die bis auf den lezten December

1807 . entſtandene , und noch nicht erſezte

Brandſchaͤden , ſo wie auch die auf dieſen

einzelnen Geſellſchaften etwa haftende Schul⸗

den , von dieſen bisherigen Geſellſchaften be⸗

ſonders getragen und berichtiget werden ſol⸗

len .

Nachdem Wir nun Unſere unterm 7 Sept .

1803 . erlaſſene BrandverſicherungsOrdnung ,
mit den ſeitdem ergangenen naͤheren Be⸗

ſtimmungen derſelben , und mit den fruͤhern



SpecialOrdnungen der Uns neuerlich ange⸗

fallenen Eigenthums und OberhoheitsLande

haben durchgehen , und gegen einauder ver —

gleichen laſſen , und nachdem Uns daruͤber

Vortrag erſtattet worden iſt , ſo finden Wir

noͤthig, nachfolgende neue allgemeine Brand —

verſicherungsOrdnung fuͤr Unſere geſammte

dermalige Eigenthums und Oberhoheitsdande

vorzuſchreiben , welche vom 1 Januar 1808 .

an , verbindliche Kraft haben ſoll .

I . ) In Anſehung der Saͤußer und Ge⸗

baͤude , welche in der Brandverſicherung

begriffen , und welche davon ausgeſchloſſen

ſeyn ſollen , wollen Wir , daß

A. vuckſichtlich der Eigent hümer :
1. ) alle Uns zuſtehende Gebaͤude , mit

alleiniger Ausnahme Unſerer herrſchaftlichen

Schloͤſſer ;

2. ) alle den Standes - und Grund - Her⸗

ren zuſtehende Gebaͤude , mit Ausnahme der

ſtandesherrlichen Schloͤſſer ;

3. ) alle und jede in Unſern Landen gele⸗

gene Gemeinds⸗und PrivatHaͤuſſer , Scheu⸗



ern und Gebaͤude , ſie moͤgen Namen ha—

ben , wie ſie wollen , gefreit oder ungefreit

ſeyn ,

4. ) alle diejenige Dorfſchaften , welche

Unſern landfaͤßigen Lehenleuten zugehoͤren,

5. ) alle diejenige Gebaͤude , welche in

Unſern Landen auswaͤrtigen Herrſchaften ge —

boͤren , ſo wie alle Kirchen , Pfarr - und

Schulhaͤnſſer , welche von Auswaͤrti zen un⸗

terhalten werden , in der Maſe in die allge⸗
meine Brandverſicherungs Geſellſchaſt aufge⸗
nommen werden ſollen , daß dieſelben alle ,

ohne Unſere beſondere Bewilligung daraus

nicht mehr treten koͤnnen , undnur die Auf⸗

name der an auswaͤrtige Herrſchaften gehoͤ⸗

rigen Haͤuſſer und Gebaͤude wollen Wir

auf deren Bewilligung ausgeſezt ſeyn laſſen .

B. In Anſehung der Gualitäͤt

der in die BrandVerſicherung

aufzunehmenden Gebaäͤude wollen

Wir zwar die PulverMuͤhlen und deren

Gebaͤude , die Gebaͤude auf Eiſen Werken ,
die Schmelz Saigerund Abtreib auch



Glas : Huͤtten, ohngeachtet der bei ſolchen

Gebaͤuden zu befuͤrchtenden , jedoch nach viel⸗

jaͤhiger Erfahrung ſelten vorkommenden groͤ⸗

ſeren Feuers Gefahr , von der Aufnahme in

die Geſellſchaft nicht ausſchließen , ſondern

vielmehr ſolche , gleich den ZiegelHuͤtten , den

Brennoͤfen , FayenerFabriken und Haͤfneroͤ⸗

fen ꝛc. fuͤr auſnamsfaͤhig erklaͤren , jedoch

unter Beobachtung nachſtehender Vorſichts —

Maasregein und naͤhern Beſtimmungen , daß

1. ) zwiſchen den Brennoͤfen ſelbſt , und

den uͤbrigen Gebaͤuden , mit welchen ſolche

unter einem Dach ſtehen , eine feuerfeſte Gi⸗

be Mauer bis unter den Fuͤrſt des Dachs

gefuͤhrt, und

2. ) vor deren Einverleibung in die Brand⸗

verſicherung eine genaue Beſichtigung des

Locals , und eine richtige Zeichnung deſſel⸗

ben gefertihßt , und an Unſere StaatsAnſtal⸗

ten Direction zur Einſicht , Pruͤfung und Be⸗

ſtimmung der nach Befund der Umſtaͤnde

noͤthigen Verbeſſerungen oder Abaͤnderungen

eingeſchikt werden ,
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3. ) der in nachfolgendem Art . III . Nro .

4 . fuͤr Ziegelhuͤtten , Eiſen Werke , Schmelz⸗

und Glas⸗ Huͤtten beſtimmte beſondere An —

ſchlag ad 200 fl . auch bei den Pulver Muͤh⸗

len in Anwendung komme .

II . ) Was die Schäden betrift ,

welche von der Brandverſiche⸗

rungsSocietaͤt zu erſezen ſind ; ſo

beſtimmen Wir deßfalls :

1. ) daß die Verſicherung nicht auf fah⸗

rende Habe , noch auf andere , als durch

Feuer, oder die zu deſſen Loͤſchung vorgekehr⸗

te Anſtalten bei Gebaͤuden verurſachte Schaͤ⸗

den ſich erſtreken , darunter aber der durch

Bliz den Gebaͤuden verurſachte Schaden in

allen Faͤllen, wo derſelbe in ſolche einge⸗

ſchlagen , es mag ſolcher blos zerſchmettert ,

oder wirklich gezuͤndet haben , begriffen , da

hingegen aller , auf andere Art , als durch

Waſſergieſſung , Erdbeben , Sturmwind und

der gleichen , den Gebaͤuden verurſachte Scha⸗

den davon ausgeſchloſſen ſeyn ſoll .

2. ) Daß der Schaden derjenigen Gebäu⸗



de , welche durch ee
oder Nachlaͤ⸗

5
des Eigenthuͤmers , des Miethmanns ,

der Ihrigen , oder el in Brand gera ,

iben ſind , von der BrandverſicherungsGe —

ſellſchaft verguͤtet werde .

5. ) Daß die von einem Dritten boshaf —
ter Weiſe verurſachte Feuer Schaͤden eben⸗

falls von der BrandverſicherungsGeſellſchaft

erſezt werden , jedoch der Geſellſchaft der

Regreſſ an den Thaͤter vorbehalten ſeyn ſoll .

4 . ) Daß derjenige , der ſein eigenes Hauß

gefliſſentlich in Brand ſezt , keine Entſchaͤ⸗

digung erhalten , vielmehr als ein Mord —

brenner von den Geſezen beſtraft , der Plaz
aber worauf das abgebrannte Hauß geſtan⸗

den , nebſt den dazu geboͤrigen Hof und

GartenPlaͤzen , jedech mit Vorbehalt der

darauf haftenden einem Dritten zuſtehenden

Unterpfands undanderer dinglichen Rechte ,

ſofern dieſer Dritte ſeine Befriedigung nicht

anders als durch Rukgriff auf das Unter ;

pfand erlangen koͤnnte , der Brandverſiche ;

rungsGeſellſchaft auf den Fall heimgewie⸗



ücht

et

ſhe

ſen , und von derſelben demjenigen verkauft

werden ſoll , der den Plaz , wor - auf das

abgebrannte Gebaͤude geſtanden iſt , uͤberbau⸗

en will , wann ein ſolcher Mordbrenner kei⸗

ne Kinder , oder Erben in aufſteigender Linie

hat , denen der HaußPlaz bleibt , wann ſie
an der Mordbrennerey keinen Antheil genom —⸗

men haben .

5 . Die im Ktieg auf Freundes oder

Feindes Befehl den Gebaͤuden zugefuͤgte

Schaͤden , es moͤgen dieſelbe durch Ver⸗

brennen oder Niederreiſſen der Gebaͤude , ganz

oder theilweiße bewirkt werden , werden von

der Brandverſicherung ausgeſchloſſen , da fuͤr

deren Ver⸗guͤtung nach Moͤglichkeit auf an⸗

dere Art Unſere Landesvaͤterliche Vorſorge
eintreten wird ; da hingegen diejenigen Brand⸗

ſchaͤden, welche ohne Befehl des Militaͤrs

bei deſſen Durchzuͤgen und Einquartierun⸗

gen , unverſehens oder aus Verwahrloſung
der Einquartierten entſtehen , von der Brand⸗

verſicherungs Geſellſchaft zu erſezen ſind .

III . ) Bei der Taxation der in
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die Brandverſicherung aufzuneh⸗

menden Sebaͤude iſt auf nachfolgen⸗
des zu ſehen :

1. ) Jedes Hauß und Gebaͤude ſoll in

den Staͤdten von Gericht und Rath , in

den Doͤrfern aber von den Octsvorgeſezten ,
mit Zuziehung des Eigenthuͤmers , ohnent —

geldlich nach dem mittleren Bau Werth ,
wie es an dem Ort , woes gelegen , erbaut

werden kann , pflichtmaͤſig taxirt , und die⸗

ſer Anſchlag nicht mehr der Willkuͤr der Ei —

genthuͤmer uͤberlaſſen werden .

Was aber die Kirchen betrift , die gar kei⸗

ne Feuerung haben , mithin bei weitem nicht

gleicher Feuersgefahr , wie andere Gebaͤude ,

unterworfen ſind , ſo ſoll auch hierauf billi⸗

ge Ruͤckſicht genommen , mithin die Taxati⸗

on des Brandverſicherungs Anſchlags in bil —

ligem Verhaͤltniß zu dem ſeltenern Erſazfall

gemindert , und beſonders das ſogenannte

Ingebaͤude , ſo weit es als beweglich Gut

angeſehen werden kann , nemlich Orgeln ,

Glocken , Uhren , Altaͤre und Kirchenſtuͤhle ,

nicht mit zum Anſchlag gezogen werden .
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Anlangend aber die Kloͤſter und ſolche

oͤffentliche Gebaͤude, deren Gebrauch aufge⸗

hoben , und von denen vorauszuſehen iſt ,

daß ſie bei einem Verkauf keine Liebhaber

finden , und nach einem BrandUngluͤck nicht
wieder hergeſtellt werden , ſo ſoll dem Eigen⸗

thuͤmer uͤberlaſſen bleiben , ob und unter

welchem geminderten Anſchlag er dieſe Ge⸗

baͤude in die BrandVerſicherung eintragen

laſſen will , wann nemlich ſolche Gebaͤude

nicht in Staͤdten ſtehen , und alſo der Plaz

nicht uͤberbaut werden muß . In Staͤdten

aber ſoll der Anſchlag nach dem Verkaufs⸗

Werth berechnet werden .

2. ) Bei dieſer Taxation ſoll von den

Taxatoren darauf geſehen werden , ob ein

Hauß , ganz von Holz oder von Stein ſey ?
ob es einen gewoͤlbten Keller und derglei⸗

chen habe , welche durch das Feuer nicht ſo

leicht verdorben werden koͤnnen , und wobei

wenigſtens die Baumaterialien gut bleiben ?

indem weder ein gewoͤlbter Keller , noch der

Werth des Plazes , worauf das Gebaͤude
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geſtanden , noch der Haußplaz und die da⸗

zu gehörigen Gaͤrten , noch die darauf haf —

tende beſondere Gerechtigkeiten und Freihei⸗

ten in Betracht zu ziehen , ſondern nur al —

lein das Uebergebaͤude in Anſchlag zu brin⸗

gen iſt .

3. ) Jedes von dem andern abgeſonderte

Gebaͤude , es ſey ſolches eine Scheuer , Stal —

lung , Waſch⸗Back⸗Hauß , Schopf , oder

anderes Nebengebaͤude , ſoll beſonders auf —

geſchrieben und angeſchlagen werden .

4. ) Bei den Back - und Waſch⸗- Haͤuſſern ,

Bierbrauereien , Farb - Haͤuſſern , Schmied⸗

Schloſſer⸗Rothgießer , und dergleichen Werk⸗

ſtaͤtten, Saifenſiedereien und Lichterziehereien ,

Laboratorien der Apotheker , Ziegelhuͤtten ,

Brennoͤfen der FayenceFabriken , Glashuͤt⸗

ten und HafnerOefen , ſoll wegen der , bei

denſelben ſich aͤuſſernden groͤſeren FeuersGe⸗

fahr , jedes Feuer Werk, auſſer dem Anſchlag

des Haußes und Gebaͤudes , worinn es an⸗

gelegt iſt , noch in einen beſondern Anſchlag ,

und zwar bei den PulverMuͤblen , Ziegel⸗

Huͤtten
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Huͤtten und Glashuͤtten ꝛc. von 200 fl . ,

bei den uͤbrigen Feuer Werken der gemeinen

Handwerker , von 150 fl. gebracht , dabei

aber die verſchiedene Keſſel , die in den Farb ,

Haͤuſſern , und Waſchhaͤuſern , und bei Bier⸗

brauereien unter einem Kamine ſtehen , nur fuͤr

ein FeuerWerk , ſo wie bei den Apotheken

ſaͤmtliche Deſtillir⸗ und andere Feuer , die un⸗

ter einem Kamin ſich befinden , nur fuͤr e in

Feuer gerechnet , dahingegen bei den Be—⸗

kern jeder BakOfen , und bei den Feuer⸗
werken jede Eße fuͤr ein beſonderes Feuer⸗

Werk gerechnet werden .

5. ) Der Anſchlag der Gebaͤude ſoll von

den Taxatoren nie unter den runden Sum⸗

men von 50 fl . , 100 fl . , 150 fl. , 200 fl .

und ſo weiter gemacht werden , weil wegen

Abmangels einer kleinern Scheide Muͤnze als

2 kr . derjenige , der ſein Hauß z. E . nur

zu 110 fl. angeſchlagen , von 150 fl. bei⸗

tragen muͤßte, und doch bei Abbrennung deſ⸗

ſelben nur 110 fl. Entſchaͤdigung erhalten

wuͤrde .
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6. ) Die einmal geſchehene Anſchlagung

der Gebaͤude ſoll ſo lange verbleiben , als

ſich nicht deßfalls ein merklicher Abgang oder

Zuwachs ergiebt , wovon in der Folge noch

beſonders die Rede ſeyn wird ; jedoch , wann

ein Eigenthuͤmer eines Gebaͤudes glaubt ,

daß ſolches in einem zu niedern Anſchlag

ſich befinde , ſo kann er von den Taxatoren

deſſen Erhoͤhung auf den mittlern Werth

verlangen .

7. ) In jeder Gemeinde ſoll ein beſonde⸗

res halb gebrochen zu ſchreibendes Buch

gehalten werden , worinn ſaͤmmtliche unter

die Aſſecuration der Orts Gemarkung gehoͤ⸗

rige Gebaͤudemit ihrem Anſchlag einzutra

gen ſind , und am Ende der Total Betrag
des Anſchlags ſaͤmmtlicher Gebaͤude zu ſe⸗

zen iſt .

Aus dieſen bei den einzelnen Orten befind⸗

lichen Buͤchern muͤßen auf Koſten der betref⸗

fenden Commun Aerarien , Special Tabellen
von den Orts Vorgeſezten gefertigt , und zu

dem betreffenden Amte eingeſchickt werden ,
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welches alsdann aus dieſen SpecialTabellen ,

die es bei ſeinen Amts Aeten behaͤlt, uͤber

ſaͤmmtliche in ſeinem AmtsBezirk befindliche

Ortſchaften eine General Tabelle des Brand⸗

verſicherungs Anſchlags zu fertigen , und ſol⸗

che mit Bericht an die Staats Anſtalten Di⸗
rection einzuſenden hat .

Unſere Staats Anſtalten Direetion hat als⸗

dann aus den , von den Aemtern eingeſand⸗
ten General Tabellen , den GeneralBrand⸗

verſicherungs Anſchlag der einzelnen Aemter

in eine uͤber die ganze Brandverſicherungs⸗

Anſtalt zu haltende , und fuͤr jedes Jahr zu
erneuernde Haupt Tabelle bringen , dieſe Haupt⸗
Tabelle zweifach ausfertigen , dann ein Exem⸗

plar dem General Brandverſicherungs Rechner,
und das andere dem Reſpieienten in Brand⸗

verſicherungs Sachen zum Gebrauch zuſtellen ,

und , nach deſſen gemachtem Gebrauch , und

der uͤber die Brand Verſicherung für jedes

Jahr geſtellten GeneralRechnung , das eine

Exemplar , zur Sammlung und Aufbewah —⸗

rung , an die Regiſtratur abgeben zu laſſen .
2 *



8. ) Mit Ausgang jeden Jahrs , im Mo⸗

nat December , ſoll in den Staͤdten von Ge⸗

richt und Rath , in den Doͤrfern aber von

den Orts Vorgeſezten, ein Durchgang gehal⸗

ten , und , wann ein Gebaͤude ganz abgegan⸗

gen iſt , oder wenigſtens doch einen ſolchen

Abgang erlitten hat , daß es aus dem An⸗

ſchlag gelaſſen , oder derſelbe vermindert wer⸗

den muß , oder auch , wann ein neues Ge —

baͤude aufgefuͤhrt worden iſt , ſolches in das

Anſchlags Buch richtig eingetragen werden ;

wobei von denſelben darauf zu ſehen iſt , daß ,

wann bei einem Gebaͤude keine betraͤchtliche ,

und wenigſtens den roten Theil des vorigen

Anſchlags ausmachende Veraͤnderung vorge⸗

gangen , es bei der lezten Taxation verblei⸗

be . Jedoch ſtehet den Theilnehmern an der

Brandverſicherung frei , ihre das Jahr uͤber

errichtende neue Gebaͤude , oder vornehmende

betraͤchtliche Reparationen bei erſtern , wann

ſolche unter Dach und Fach ſtehen , bei lez⸗

teren gleich nach deren Herſtellung der Brand⸗

verſicherung einverleiben zu laſſen , wann ſie
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ſich verbinden , den ganzen Jahrs Betrag
des Anſchlags ihrer Gebaͤude zu bezalen ,
und ihre deßfallßige Erklaͤrung bei dem be⸗

treffenden Amt zu Protocoll gegeben haben .
Das Gericht und Rath einer Stadt ,

oder die Ortsvorgeſezte auf den Doͤrfern ,
koͤnnen aber wegen der aus Verſehen oder

Unkunde von vorgenommenen BauVeraͤnde⸗

rungen unterbliebenen deßfallſigen Taxation

und Eintragung in das Anſchlags Buch, nicht
in rechtlichen Anſpruch genommen werden ,

es waͤre dann , daß die GebaͤudeEigenthuͤ⸗
mer ( deren naͤchſte Sorge es ſeyn muß,
die bierbei zu ihrem Beſten dienende Maas⸗

regeln zu benuzen ) zu erweiſen vermoͤchten,
daß ſie zur Zeit des befragten Durchgangs
wegen RukſichtsNahme auf ihr Bauweſen
die Attention der Vorgeſezten zur Aufnahme
des Gebaͤudes beſonders aufgerufen haͤtten.

9. ) Ueber den Abgang und Zuwachs der

Gebaͤude ſollen die Ortsvorgeſezte jeden Orts

ihrem lvorgeſezten Amt eine von ihnen zu

unterſchreibende Tabelle vor Ausgang des



Monats December jeden Jahrs zuſenden.

Aus dieſen von den einzelnen Ortſchafte n
einkommenden Special Tabellen haben die

Aemter jedes Jahr eine GeneralTabelle uͤber

ſaͤmmtliche in ihrem Amts Diſtrict befindli⸗

che Orte , nach dem , unten vorkommenden

Formular zu fertigen , ſolche von dem 10

Jenner des vergangenen , bis den 10 Jenner
des lauffenden Jahrs , fuͤr welches die Ta⸗

belle gilt , zu rubriciren , und an Unſere

Sta ats Anſtalten Direction laͤngſtens bis zu

Ende Jenners einzuſchiken , damit von die⸗

ſer der Eintrag in die HauptTabelle beſorgt

werden kann .
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IV. wegen Taxation der vorge⸗

fallenen Brandſchaͤden verordnen

Wir :

1. ) Daß nach entſtaudenem und geloͤſch⸗

tem Brand , ſo bald als es thunlich iſt , die

Aemter den entſtandenen Brand beaugen⸗

ſcheinigen ſollen ; wann ſich nun dabei ergiebt :

a. ) Daß ein oder mehrere Gebaͤude gaͤnz —

lich eingeaͤſchert , oder , zu Verhuͤtung meh⸗

rerer Ausbreitung des Feuers , voͤllig nieder⸗

geriſſen worden , ſo bedarf es keiner weitern

Taxirung , ſondern es wird der ganze Brand

Verſicherungs Anſchlag als Summe des zu

erſezenden Schadens angenommen .

b. ) Iſt aber ein Gebaͤude nicht gaͤnzlich

zu Grund gerichtet , ſo iſt der Schaden in

Gegenwart der , durch den Brand oder durch

die , aus deſſen Veranlaſſung vorgenommene

Niederreißung oder Abbrechung des Gebaͤu⸗

des beſchaͤdigten Perſonen , durch Gericht
und Rath in den Staͤdten , und durch die

Orts Vorgeſezten in den Doͤrfern , unentgeld⸗

lich zu taxiren , und bei wichtigen Gebaͤu⸗



III

Iihun

ſ, de⸗

1un,

ſeltl:

eh⸗

ddet,

iten

tond

den koͤnnen auf Verlangen der Eigenthuͤmer ,

und auf deren Koſten , beeidigte , der Sa⸗

che hinreichend kundige Schaͤzer dazu gezo⸗

gen werden .

c. ) Sollten die Schaͤzer dafuͤrhalten , daß

das Gebaͤude uicht mehr zu repariren ſey ,

ſoiſt der Brand Schaden fuͤr vollkommen

zu achten , keine weitere Taxirung noͤthig,

ſondern es bleibt bei dem BrandVerſiche⸗

rungs Anſchlag des Gebaͤudes , und die etwa

uͤbrig gebliebene Materialien ſind fuͤr die

Schutt Aufraͤumungs Koſten zu rechnen .

2. ) die Taxirung des Schadens bei einem ,

nur zum Theil abgebrannten - oder wegen

eines Brands niedergeriſſenem Gebaͤude ,

iſt ſo einzurichten , daß dabei der Werth

des Ganzen , wie das Gebaͤude im Brand

Verſicherungs Anſchlag ſtehet , zum Grund

der Schaͤzung gelegt , und ſich darnach ge⸗

nau gerichtet werde . Es muß nemlich in

dieſem Falle unterſucht werden , der wie viel !

ſte Theil von dem ganzen Gebaͤude dem

Werth nach abgebrannt , oder zerſtoͤrt ſey ,



und der eben ſo vielſte Theil des Brands

Verſicherungs Anſchlags des ganzen Gebaͤu⸗

des , macht die Summe des zu erſezenden

Schadens aus ; z. B . waan von einem Ge⸗

baͤude , das mit 1000 . fl. Anſchlag in der

Brand Verſicherung ſtehet , der 10 te Theil

abgebrannt oder eingeriſſen worden , ſo iſt

der deßfalßige Schaden auf 100 . fl . , als

den 10 . ten Theil des Anſchlags , zu beſtim⸗

men . Weil ſich aber in manchen Faͤllen

nicht ſo leicht beſtimmen laͤßt, der wievielſte

Theil an einem Gebaͤude abgebrannt , oder

zerſtoͤrt ſey , ſo iſt es beſſer und ſicherer ,

wann bei Taxirung des desfallßigen Scha⸗
dens auf den wahren Werth des ganzen

Gebaͤudes Ruͤckſicht genommen , der Betrag

deſſelben mit dem wahren Werth des abge⸗

brannten oder zerſtoͤrten Theils in Verhaͤlt⸗

niß geſezt , und daraus das Verhaͤltniß des

BrandVerſicherungs Anſchlags des abge⸗

brannten oder zerſtoͤrten Theils zu dem Brand

Verſicherungs Anſchlag des ganzen Gebaͤu⸗

des aufgeſucht wird , wornach alſo zu Her⸗
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ausbringung des zu erſezenden BrandScha⸗

dens der Anſaz folgendermaſen gemacht wer⸗

den muß : wie ſich verhaͤlt der wahre Werth

des ganzen Gebaͤndes zu dem wahren Werth

des abgebranten oder zerſtoͤrten Theils deſſel⸗

ben , ſo verhaͤlt ſich der BrandVerſicherungs
Anſchlag des ganzen Gebaͤudes , zu dem

Brand Verſicherungs Anſchlag des abgebrann⸗

ten oder zerſtoͤrten Theils deſſelben .

Der wahre Werth eines ganzen Gebaͤu⸗

des z. B . ſey 5000 . fl . , der wahre Werth

des abgebranten oder zerſtoͤrten Theils deſſel⸗

ben 150 . fl . , der Brand Verſicherungs An⸗

ſchlag des ganzen Gebaͤudes 3000 . fl . , ſo

verhalten ſich die 5000 . fl. zu 150 . fl. wie

3000 . fl. zu dem aufzufindenden Anſchlag

des abgebrannten oder zerſtoͤrten Theils , d.

i . 90 . fl .

5. ) Wann die Tanirung geſcheben iſt ,

ſo muß das daruͤber abzuhaltende Schaͤzungs⸗

Protocoll von dem Amt und den Beſchaͤ⸗

digten unterſchrieben , und ſogleich mittelſt

Berichts , in welchem zuverlaͤßig zu melden
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iſt : auf was Art der ausgekommene Brand

entſtanden ? ob dabei ein dolus oder culpa

untergelaufen ſey ? an Unſere mehrgedachte

Staats Anſtalten Dicection eingeſandt werden ,

welche insbeſondere darauf : ob die Tari⸗

rung des Schadens in Gemaͤsheit der bee —

den vorſtehenden Artikel geſchehen ſey ? zu

ſehen , und erfor derlichen Falls das Roͤthi⸗

ge zu deren Berichtigung anzuordnen hat .

V. ) Was die Repartition der ſich

ergebenen Brand Schaͤden anbelangt ,
ſo iſt deßfalls Nachſtehendes zu beobachten ;

1. ) Wann von einem Brand Schaden das

Abſchaͤzungs Protocoll bei der Staats Anſtal⸗

ten Direction eingekommen , und von derſel⸗
ben die Abſchaͤzung des Schadens richtig
erfunden worden iſt , ſo bat dieſelbe ſolchen
in die daſelbſt fuͤr jedes Jahr gehalten wer⸗

dende General Brand Verſicherungs Tabelle
eintragen zu laſſen ; und , wann von vor⸗

bergehenden Jahren kein Brand Entſchaͤdi⸗

gungs Geld vorräthig iſt , woruͤber gedachte

Direction nur diſponiren , und ohne deren
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Weiſung davon keine Zahlung geleiſtet wer ,

den darf , alsdann das betreffende Amt anzu⸗

weiſen , das fuͤr den Beſchaͤdigten erforderli⸗

che Entſchaͤdigungs Capital , wann derſelbe

das unter Nro . VIII . 1. ) Erforderliche ſei⸗

nes Orts erfuͤllt hat , gegen moͤglichſt gerin⸗

ge Zinße fuͤr Rechnung der Brand Verſi⸗

cherungs Societaͤt aufzunehmen , demſelben

zuzuſtellen , und den Darleiher ſo wohl als

das Quantum des aufgenommenen Capitals

und deſſen Zinnslauff an gedachte Staats⸗

Anſtalten Direction einzuberichten , damit da⸗

ſelbſt fuͤr die Ausfertigung einer Brand Ver⸗

ſicherungs Signatur fuͤr den Darleiher ge—⸗

ſorgt , und das Erforderliche in der General⸗

Brand Verſicherungs Tabelle bemerkt werden

kann .

Nach Ablauf eines jeden Jahrs hat

ſodann Unſere mehr erwaͤhnte Staats An

ſtalten Direetion - alle im Lauff deſſelben vor⸗

gekommene Brand Schaͤden , nebſt den von

den deßfallſigen Entſchädigungs Capitalien zu⸗

bezahlenden Zinnſen , zuſammen rechnen und
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zu deren Erſaz nach dem fuͤr daſſelbe Jaht

beſtehenden General Anſchlag aller in der

Brand Verſicherung befindlichen Gebaͤude

berechnen zu laſſen , wie viel auf jedes 100 .

fl. Braud Verſicherungs Anſchlag zum Er⸗

ſaz der ſich ergebenen Brand Schaͤden der ,

von den desfallßigen Entſchaͤdigungs Capi⸗

talien zu bezalenden Zinnße , und der Repa⸗

rtitions - und Adminiſtrations Koſten umzu —

legen ſey ? und darnach mittelſt eines an

ſammtliche in der BrandVerſicherungs So⸗
eietaͤt befindliche Aemter zu erlaſſenden ,in
dem Regierungs Blatt oͤffentlich bekannt zu

machenden General Decrets die esforderliche

Weiſung zum Einzug von den einzelnen
Societaͤts Gliedern zu erlaſſen .

2. ) Damit aber die Brand Verſiche⸗

rungs Geſellſchfafts Glieder bei einem vor⸗

gefallenen ſtarken Brand mit einemmahl nicht

zu ſtark zum Beitrag gezogen werden , ſo

ſoll in einem ſolchen Fall mehr als 10 . kr .

auf das 100 . fl. Brand Verſicherungs An⸗

ſchlag auf einmal eher nicht umgelegt wer⸗
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den , als bis vorauszuſehen iſt , daß durch
Vertheilung des Erſazes auf mehrere Jahre

mit Einzug dieſer Summe , der Erſaz des

Schadens oder die Heimzahlung der dazu

aufgenommenen Gelder ſich uͤber 6. — 8 .

Jahre verziehen wuͤrde , wann gleich in die⸗

ſer Zeit keine neue auſſerordentliche Brand

Schaͤden ſich zeigten ; und es ſoll in einem

ſolchen Falle einer boͤher ſteigenden Bei —

trags Repartition vor Erlaſſung des desfall⸗

ſigen Ausſchreibens , mit Anzeige aller Um⸗

ſt aͤnde, bei Uns jedesmal angefragt werden .

VI . ) Bei dem Einzug der aus ,

geſchriebe nen Brand Ent ſchaͤdi⸗

gungs⸗Gelder , hat man ſich nachſte
hender maßen zu benehmen :

1. ) Wann die Umlage derſelben ausge⸗

ſchrieben iſt , ſo baben die Aemter und

Schazungs Einnehmereien, unter Zugrundle⸗

gung des fuͤr denjenigen Jahrgang ,fuͤr wel⸗

chen die Brand Schaͤden umgelegt werden ,

beſtehenden Brandverſicherungs⸗Anſchlags ,
die Ausſchreiben an die weltlichen Orts⸗



Vorgeſezte der einzelnen Orte ihrer Diſtriete

zu erlaſſen , damit dieſelben nach dieſem

Anſchlag von den einzelnen Gebaͤude⸗Ei⸗

genthuͤmern den auf das 100 fl. Brand⸗
verſicherungs Anſchlag beſtimmten Beitrag ,

binnen 14 . Tagen einziehen , und , mit den

desfallſigen Einzugs Regiſtern , den Betrag

des Ganzen an ſie einſenden . In dieſen

Einzugs Regiſtern muß bei jedem Gebaͤude

der zum Grund des Einzugs gelegte An —

ſchlag , und neben ſolchem der davon geleiſtete

Beitrag bemerkt , jedes Einzugs Regiſter aber

von den betreffenden Orts Vorgeſezten, unter

Bezeugung : „ daß darnach der Einzug

wirklich geſchehen “ am Ende unterſchrieben

werden . Aus dieſen einzelnen EinzugsRe⸗

giſtern der ſaͤmmtlichen Ortſchaften des

Amtsdiſtricts hat alsdann die Schazungs⸗

Einnehmerei ein GeneralVerzeichniß zu fer⸗

tigen , in welchem von jedem Orte

a. ) der beim Einzug zum Grund gelegte

Anſchlag ,

b . ) das , was davon nach der ausge —

ſchriebenen
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ſchriebenen Umlage auf das 100 fl. An⸗

ſchlag den ganzen Ort eigentlich getroffen haͤtte,
c . ) was nach den EinzugsRegiſtern wirk⸗

lich eingegangen ,

d. ) was nach dieſem Einzug in Verglei⸗
chung mit der ausgeſchriebenen Umlage an

Ueberſchuß ſich zeigt , in beſondern Feldern

zu bemerken , und am Ende des Verzeich —

niſſes die Einzugs Gebuͤhr von dem ganzen ,

wirklich eingezogenen Gelde in Abzug zu

bringen ; das , was alsdann noch uͤbrig
bleibt , mit dem , was nach dem Felde b .

umgelegt worden , zu vergleichen , und was

ſich bei dieſer Vergleichung mehr als das

Ausgeſchriebene ergiebt , zum wirklichen
Ueberſchuß zu rechnen iſt ; das auf dieſe
Art gefertigte Verzeichniß muß von dem

Amt und der Einnehmerei unterſchrieben ,
und mit gemeinſchaftlichem Bericht an mehr
erwaͤhnte Staats Anſtalten Dicection einge⸗
ſandt werden ; zu welchem Ende Wir nach⸗

ſtebendes Formular zur Nachachtung vor,
ſchreiben :

3
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2. ) Aus den ſaͤmmtlichen , von den Aem⸗

tern und SchazungsEinnehmereien an die

Staats - Anſtalten - Direection eingeſandten

Brand - Gelder - Einzugs - Tabellen hat dieſelbe

das Reſultat in die General Brandverſiche,
rungs Tabelle in eben der Maſe nach den

nemlichen Feldern eintragen zu laſſen .

6. ) Da in jedem Orte aus Abmangel
einer kleinern Muͤnze als halbe Kreuzer ,
bei der Subrepartition und dem Einzug der

ausgeſchriebenen BrandeEntſchaͤdigungs Gel⸗
der ſich oft BruchZalen ergeben ; ſo ſoll

das , was unter einem halben Kreuzer iſt ,

zu einem halben , und was uͤber einen hal⸗

ben Kreuzer , zu einem ganzen Kreuzer ge —

rechnet und erhoben , und das , was ſich bei

dieſem Einzug an Ueberſchuß zeigt , zu An⸗

ſchaffung der erforderlichen FeuerGeraͤth⸗

ſchaften , als Feuer Sprizen , Leitern , Haken ,

Eimer und dergleichen verwendet werden ;

zu welchem Ende nach Verfluß jeden Jahrs

Unſere mehrgedachte Staats Unſtalten Diree—
tion den betreffenden Gemeinden , als welche

3 *



ohnehin fuͤr die Anſchaffung und Unterhal⸗

tung der ihnen noͤthigen Feuer Geraͤthſchaften
zu ſorgen haben , den ſich nach den einge ,

kommenen BrandGelder Einzugs Tabellen bei

jeder gezeigten Ueber ſchuß zuzuſcheiden hat .

4. ) Die SchazungsEinnehmer muͤßen den

BrandEntſchaͤdigungs Beitrag durch die be —

treffende OrtsVorgeſetzte von den Gebaͤude

Eigenthuͤmern , gleich der Schazung , ohne

alle Nachſicht einziehen ; ſollte aber ein Ge⸗

baͤude Eigenthuͤmer ſeinen ſchuldigen Beitrag

verweigern , ſo iſt von den Ein iebern da⸗

von dem Amt die Anzeige zu machen , und

dieſes hat alsdann den Renitenten , ohne An⸗

ſehen der Perſon und ohne Rückſicht auf die

etwa vorſchuͤzende exceptionem fori mittelſt

Execution zu gleichbaldiger Erlegung des

Zweifachen anzuhalten und der ſich aus

dem Zweifachen ergebende Ueberſchuß iſt auf

die vorhin angegebene Art zu Anſchaffung

von FeuerGeraͤthſchaften zu verwenden .

5. ) Bei Einziehung des Bran Verſiche⸗
eungs Beitrags iſt ſich jederzeit an das ein⸗
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geſchriebene Hauß zu halten ; es mag daſſel⸗
be nach der Taxirung , auf was Art es

wolle , an einen andern Beſitzer gekommen
ſeyn , und wann ein Societaͤts Genoß ſolches
nicht ſelbſt bewohnt , ſondern verlehnt hat,
ſoll alsdann der Miethmann den Beitrag
davon erlegen , und ſolchen dem Eigenthuͤ⸗
mer an dem Haußzinnß wieder abzuziehen
berechtigt ſeyn . Desgleich en muß von den

Erb⸗und Schupftehen Gebaͤuden der Lehen⸗
mann die Beitraͤge entrichten , vorbehaͤltlich
des Ruͤckgriffs auf den Lehenherrn , wo die

LehensVerhaͤltniſſe den Fall dazu vereigen⸗
ſchaften .

6. ) Bei einem Concurs , in welchen ein

Gebaͤude gerathen , ſoll der Maſſe Curator
obhne Rukfrage , und ohne daß es einer

Claſſification bedarf , der ſchuldigen Bei⸗

trag abtragen , auch die BrandBeitrags
Forderung als eine auf den Gebaͤuden baf
tende dingliche Laſt vor allen andern , wie

ſie Namen haben moͤgen, den Vorzug ha⸗
ben .
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7. ) Den mit dem Einzug bemuͤheten Per⸗

ſonen ſoll ein Kreuzer vom Gulden der ein⸗

gezogenen Gelder als Gebuͤhr gelaſſen , und

der deßfallſige Betrag zwiſchen den Scha⸗

zungs Einnehmern und den OrtsVorgeſezten

gleich getheilt , und von den Einziehern ſo—

gleich inne behalten werden .

8. ) Die Brand BeitragsGelder ſollen , wie
ſie bei den Schazungs Einnehmereien von

deu Ortſchaften ihres Bezirks eingegangen

ſind , bei denſelben bis auf eine von der

Staats Anſtalten Direction erfolgende deßfalſi⸗

ge Diſpoſition in Verwahrung bleiben , und

beſagte Staats Anſtalten Direction hat dafuͤr

zu ſorgen , daß beim Schluß jeden Jahrs

von dem daſelbſt angeſtellten General Brand⸗
VerſicherungsRechner uͤber die , von den

Aemtern und Einnehmereien eingezogene , und

bei denſelben noch in Verwahrung liegende

Beitrags Gelder, richtige Rechnung geſtellt

werde , und uͤberl dieſe Gelder , ſo weit nicht

im Verlauf des Jahrs einzelne Diſpoſitionen

ſchon geſchehen ſind , die erforderliche Wei⸗
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ſungen zu erlaſſen , damit die Heimzahlung
der zur Tilgung der vorgekommenen Brand —

Schaͤdea aufgenommenen Capitalien , nebſt

Zinnſen , geſchehe , von den betreffenden Un⸗

terbehoͤrden die durch Heimzahlung der Ca⸗

pitalien eingeloͤste BrandVerſicherungs Sig⸗
naturen an dieſelbe eingeſendet , und dabei

zugleich angezeigt werde , wie viel bei dieſer

CapitalHeimzahlung etwa an Zinns wegen

der fruͤhern Bewirkung derſelben , als die

desfalſige Weiſung beſagt , erſpart worden ;

welche Erſparniß in der Brand Verſicherungs⸗
Tabelle an gehoͤrigem Ort bemerkt werden

muß .

9 . Die , bei der StaatsAnſtalten Diree⸗
tion jaͤhrlich geſtellt werdende General Brand⸗
VerſicherungsRechnung muß jedesmal Uns

zur Einſicht vorgelegt , und mit den Scha —

zungsEinnehmereiRechnungen von Unſerer

RechnungsCammer verglichen , und eine

ſummariſche Ueberſicht derſelben ſaͤmmtlichen

Mitgliedern der Brand VerſicherungsGeſell⸗

ſchaft durch das Regierungs Blatt bekannt



gemacht , die Rechnungen ſelbſt aber muͤßen

zweifach vom Rechner ausgefertiget werden ,

wovon das eine Exemplar bei der Staats⸗

Anſtalten Regiſtratur verwahrt wird , das

andere aber in den Haͤnden des General

Brand Verſicherungs Rechners bleibt .

10 . ) Der zu Fuͤhrung der Genera [ Brand⸗

Verſicherungs Rechnung aufgeſtellte Rechner ,
ſoll dafuͤr, und fuͤr die Haltung der Brand —

Verſicherungs Tabelle , bis auf gutfin dende

Aenderung , von gegenwaͤrtigem Jahre an ,

eine Belohnung von 150 fl . , mit Einrech⸗

nung der Schreib Materialien , die derſelbe

ſich ſelbſt zu ſtellen hat , beziehen , welche
mit den umzulegenden Brand Schaͤden jeden

Jahrs unter die Mitglieder der Brand Ver
ſicherungs Geſellſchaft zugleich repartirt wird ;

und ſoll die jeweilige Beſtellung dieſes

Rechners Unſerer mehrgedachten Staats⸗An⸗

ſtalten Direction uͤberlaſſen ſeyn .

VII . ) Ruͤckſichtlich deſſen , was

von der Brand Veerſichrungs⸗

Societ at zu erſezen iſt , verordnen

Wir :
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1. ) Daß keinem Brand Beſchaͤdigten mehr ,

als der wirkliche BrandVerſicherungsAn⸗
ſchlag ſeines Schadens betraͤgt , erſezt werde .

2. ) Daß bei einem abgebrannten Gebaͤude ,

worinn ein , nach Nro . III . 4. ) angeſchla⸗

genes Feuerwerk befindlich iſt , nur der Au⸗

ſchlag des Gebaͤudes ſelbſt , keineswegs aber

der Anſchlag , der fuͤr ein ſolches Feuer⸗

Werk beſonders zum Beitrag in Anrechnung

gebracht iſt verguͤtet werden ſoll . Es muͤſſen

daher in den BrandVerſicherungsCataſtern
der Anſchlag des Gebaͤudes und des Feuer⸗

Rechts , abgeſondert eingeſchrieben , und bei

entſtehendem Brand Fall eben ſo der Anſchlag

des einen und andern in den deßfalls zu

erſtattenden Berichtenſeparat bemerkt wer⸗

den , damit nicht zum Schaden der Brand⸗

Caſſe , der Anſchlag von beiden verguͤtet

werden moͤge,

3. ) Bei der dermaligen Einrichtung ,

wornach die in jedem Jahr ſich ergebende

BrandSchaͤden erſt nach Verfluß deſſelben

auf die Glieder der Brandverſicherungs Ge⸗



ſellſchaft umgelegt werden , kann den einzelnen

Brand Beſchaͤdigten bei Leiſtung des Erſa⸗

zes , der ſie davon treffende Antheil nicht ab⸗

gezogen werden , ſondern es haben dieſelben

den Erſaz ihres Schadens nach dem des⸗

fallſigen J Brandverſicherungs Anſchlag ganz

zu empfangen , dabingegen dieſelben auch an

ſaͤmmtlichen in dem nemlichen Jahr vorge⸗

kommenen BrandSchaͤden , mit Inbegriff

ihres eigenen , nach dem im Anfang deſſel⸗

ben Jahrs beſtandenen Brandverſicherungs⸗

Anſchlag ihrer Gebaͤude , ihren Antheil nach

der desfalls gemachten Umlage leiden muͤſ⸗

ſen , wann auch gleich ihre abgebrannten
Gebaͤude noch nicht wieder aufgebaut oder

hergeſtellt waͤren .

VIII . ) Damit aber dasBrand⸗

Ent ſchaͤdigungs Geld nicht nach

Willkür von deſſen Empfänger

verwendet werde , ſo iſt Unſer Wille :

1 . ) daß die beſagten Gelder nicht anderſt

verabfolgt werden ſollen , als bis von den

Eigenthuͤmern des abgebrannten oder beſchaͤ⸗
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digten Gebaͤudes hinreichende Verſicherung

gegeben worden , daß der Betrag wieder zu

Aufſtellung des Baues , wenigſtens in dem

mit deſſen Brandverſicherungs Anſchlag im

Verhaͤltniß ſtehenden Werthe , verwendet

werde ; und die Aemter ſollen bei eigener

Verantwortung darauf genau ſehen , damit

die BrandEntſchaͤdigungs Gelder zu erſagtem

Zweck und zu nichts anderm gebraucht , die

Materialien zu Herſtellung des Baues ſo

bald moͤglich angeſchaft , und zu Wieder⸗

Aufrichtung deſſelben ,wie es die Jahrszeit

erlaubt , geſchritten werde , auch nach Ver⸗

fluß eines Jahrs , Bericht an Unſere

Staats Anſtalten Direction daruͤber erſtatten ,

ob das Geld auchf wirklich zu Wiederauf⸗

richtung des Baues verwendet worden ?

Was den Ort der Wieder Erbauung be⸗

trift , ſo muß das abgebrannte Gebaͤude ,

wann es auf der nemlichen Stelle wieder

erbauet werden kann , und kein ſtaats policei⸗

licher Grund , als z. B . ungeſunde Gegend ,

Beſchraͤnktheit des Platzes , Anlegung einer
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neuen Straße ꝛc. deſſen Wieder Erbauung
auf ſeiner vorigen Stelle verbietet , daſelbſt
wieder erbauet werden ; wo aber dieſes nicht
der Fall , ſondern die Wieder Erbaung auf
dem nemlichen Plaz aus eben angefuͤhrten

Gruͤnden nicht thunlich oder nicht noͤthig iſt ,
da kann daſſelbe auf eine andere Stelle im

nemlichen Ort , oder auch in einem andern ,

übrigens nur der BrandverſicherungsGeſell⸗
ſchaft einverleihten Ort erbauet werden .

2. ) Wann Jemand , dem ein Gebaͤude

abgebrannt iſt , keine Anſtalt zur WiederAuf⸗
bauung deſſelben binnen zwei Jahren macht,
und deſſen Glaͤubiger , beſonders ſolche , de⸗

nen das abgebrannte Gebaͤude verhypothecirt
iſt , auf Zalung dringen , auch nicht wohl
anders als aus dem aſſeeurirten Werth des

Gebaͤudes befriedigt werden koͤnnen ; ſo ſoll ,

nach dem Ermeſſen Unſerer mehrgedachten

Staats Anſtalten Direction, der Plaz , wo das

Hauß geſtanden , ſo fern es thunlich gegen

die Verbindlichkeit , ihn zu uͤberbauen , oͤr⸗

fentlich verſteigert und aus deſſen Erlöß und
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dem aſſecurirten Werth des Haußes , die Za⸗

lung der Schulden geleiſtet , der etwa noch

bleibende Ueberſchuß aber dem Eigenthuͤmer

zugeſtellt werden .

IX . ) Da uͤbrigens die Brandverſicherungs⸗

Anſtalt auſſer dem , daß ſie jedem Gebaͤude

Ei⸗genthuͤmer die gewiſſe Verſicherung des

Erſazes ſeiner abgebrannten Gebaͤude giebt ,

auch noch insbeſondere dazu dient , daß ſie

die Glaͤubiger , welche auf ein Gebaͤude Geld

geliehen haben , oder die Kaͤufer der Gebaͤu⸗

de mehr ſichert ; ſo wollen Wir , daß bei
Gewaͤhrung der Verpfaͤndungen und Veraͤuſ⸗

ſerungen der Gebaͤude , die Brandverſiche⸗

rungs Anſchlags Tabelle von den Vorgeſezten

jedesmal eingeſehen , und der darinn enthal⸗

tene Anſchlag der betreffenden Gebaͤude den

Intereſſenten nicht nur ausdruͤklich bekannt

gemacht , ſondern auch in der gerichtlichen

Verbriefung , oder andern uͤber die Veraͤuſ⸗

ſerung des Gebaͤudes zu fertigenden gericht⸗

lichen Inſtrumenten von den Land⸗ und

Stadtſchreibereien jedesmal deutlich ange
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merkt werden ſoll : Ob das Gebaͤude in der

Aſſecuration begriffen , und in welchem Tax

es in das Braudverſicherungs Anſchlags Buch
eingetragen ſey ?

X. ) Ueberdieß iſt Unſer ernſtlicher Wille :

daß alle diejenigen Perſonen , welche ſich in

der Brand Verſicherungs Geſellſchaft befinden ,

mit allen Arten von Brand Collecten

verſchont und dergleichen von denſelben

nicht gefordert werden ſollen .

XI . ) Uebrigens wollen Wir dieſer Geſell⸗

ſchaft die Freiheit von allen Staͤmpfeln und

Tax Gebuͤren anmit bewilligen .

XII . ) Endlich verſehen wir Uns zu Un⸗

ſern getreuen Unterthanen , daß dieſelben

Unſere landesvaͤterliche Fuͤrſorge, durch Nach⸗

laͤßigkeit in Verhuͤtung der Feuers Gefahr ,
oder durch Unterlaſſung der wegen der Feu⸗
ers Gefahr erforderlichen feuergeſicherten Ein —

richtung und Reparation ihrer Gebaͤude , oder

durch ſchlechte Bedienung der Feuer Loͤſch—
Anſtalten , bei vorkommenden Faͤllen, keines⸗

wegs mißbrauchen , ſondern von ſelbſt den
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in Unſeren Land - und Feuer Ordnungen dar !

auf geſezten Strafen zu entgehen ſuchen
werden .

Wir nehmen aber hierbei Anlaß , allen ſtan⸗
desherrlichen und grundherrlichen Obrigkeiten ,
ſo wie allen Unſern zur Provinz - und Bezirks⸗
Verwaltung angeſtellten Befehlshabern , Raͤ —

then und Beamten , auch allen OrtsVorge⸗
ſetzten , hiermit auf das gemeſſenſte anzube —
fehlen , nicht nur uͤberhaupt auf einen ſorg⸗
faͤltigen und genauen Vollzug der beſtehen⸗
den FeuerAnſtalten ſtrenge Aufſicht zu tra⸗

gen , ſondern auch insbeſondere darauf Ruͤck⸗

ſicht zu nehmen, daß die Gebaͤude auf eine

feuergeſicherte Art eingerichtet , mit Feuer
und feuerfangenden Sachen bei der Hauß⸗
Benuzung vorſichtig umgegangen und die

FeuerLoͤſchAnſtalten genau nach den vorban —
denen Vorſchriften in Uebung gebracht wer⸗

den .

Damit aber dieſe Unſere Verordnung ,
deren Mehrung oder Minderung nach Be —

fund der Umſtaͤnde Wir Uns vorbehalten ,
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zu Jedermanns Wiſſenſchaft in Unſern Gros⸗

berzoglichen Landen gelange ; ſo haben Wir

dieſelbe dem Regierungs Blatt einverleiben

laſſen , und wollen , daß ſie in allen Orten

gehoͤrig verkuͤndet werde .

Hieran geſchieht Unſer Wille . Gegeben

in Unſerer Reſidenz Stadt Carlsruhe den

29ten Decemb . 1807 .

Carl Friedrich .

Vt . Fr . Brauer .

Auf Seiner Koͤnigl. HobeitSpecialbefehl
Vt . Uhrhan .

Whl
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